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Wirtschaftsplan des Zweckverbandes „Abfallverwertung Südhessen“ für das 

Wirtschaftsjahr 2026 

Die Verbandsversammlung hat den Wirtschaftsplan 2026 und das Investitionsprogramm 

am 4. Dezember 2025 beschlossen. Die Vorlage erfolgte mit E-Mail am 7. Januar 2026. 

Ergänzende Informationen wurden zuletzt am 14. Januar 2026 vorgelegt. Darüber hin-

aus wurden weitere Detailfragen im Rahmen eines Videokonferenztermins am 4. Feb-

ruar 2026 besprochen. 

I. Genehmigung

Hiermit genehmige ich gemäß § 18 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale Gemein-

schaftsarbeit (KGG) i. V. m. § 1 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) 

1. einen Teilbetrag des unter Position II des Beschlusses über den Wirtschaftsplan

des Zweckverbandes „Abfallverwertung Südhessen“ für das Wirtschaftsjahr 2026

vorgesehenen Gesamtbetrages der Kredite (107.723.600 €) in Höhe von

105.531.800 € 

(i. W.: „einhundertfünf Millionen fünfhunderteinunddreißigtausendachthundert Euro“), 

nach § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO); 

Für den Restbetrag in Höhe von 2.191.800 € wird die Genehmigung versagt. 
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2. den Gesamtbetrag der unter Position III des vorgenannten Beschlusses vorgesehe-

nen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

51.789.000 € 

(i. W.: „einundfünfzig Millionen siebenhundertneunundachtzigtausend Euro“), 

nach § 102 Abs. 4 HGO sowie 

3. den unter Position IV des vorgenannten Beschlusses festgesetzten Höchstbetrag

der Liquiditätskredite in Höhe von

10.000.000 € 

(i. W.: „zehn Millionen Euro“), 

nach § 105 Abs. 2 HGO. 

Die aufsichtsbehördliche Reduzierung des im Wirtschaftsjahr 2026 vorgesehenen Ge-

samtbetrags der Kreditaufnahmen muss durch einen Beschluss der Verbandsversamm-

lung angepasst werden (sog. Beitrittsbeschluss). 
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